
      Sobald die Verwaltung des Landes durch die ostpreußischen und

polnischen Behörden übernommen ist, laufen die Vollmachten der Kom-
musion ab.

                                                       A r t i k e l 98.

     Deutschland und Polen werden im Verlauf des Jahres, das dem

Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages folgt, Abkommen schließen,*)
deren Wortlaut im Falle von Streitigkeiten durch den Völkerbundsrat

bestimmt wird. Dies Abkommen soll einerseits Deutschland vollständige

und angemessene Erleichterungen für den Eisenbahn-, Telegraphen= und
Telephonverkehr zwischen dem übrigen Deutschland und Ostpreußen durch
das polnische Gebiet und andererseits Polen die gleichen Verkehrsmög-
lichkeiten mit der freien Stadt Danzig durch das etwa auf dem rechten

Weichselufer liegende deutsche Gebiet zu sichern.                                                                         

                                      Z e h n t e r A b s c h n i t t. Memel.
                                                        A r t i k e l 99.

      Deutschland verzichtet zugunsten der alliierten und assoziierten

Hauptmächte auf alle Rechte und Ansprüche auf die Gebiete zwischen
der Ostsee, der Nordostgrenze Ostpreußens, wie sie in Artikel 28 des

Teiles II (Grenzen Deutschlands) des gegenwärtigen Vertrages beschrieben

ist, und den alten Grenzen zwischen Deutschland und Rußland.**)

      Deutschland verpflichtet sich, die Bestimmungen anzuerkennen, welche
die alliierten und assoziierten Hauptmächte in bezug auf diese Gebiete
treffen werden, insbesondere was die Staatsangehörigkeit der Einwohner

anlangt.

                           E l f t e r  A b s c h n i t t. Die freie Stadt Danzig.
                                                      A r t i k e l 100.

       Deutschland verzichtet zugunsten der alliierten und assoziierten

Hauptmächte auf alle Rechte und Ansprüche auf das Gebiet innerhalb
folgender Grenzen:

         von der Ostsee nach Süden bis zu dem Punkte, wo sich die Haupt-
                 schiffahrtswege der Nogat und der Weichsel treffen;

         die Grenze Ostpreußens, wie sie im Artikel 28 des Teiles II

                (Grenzen Deutschlands) des vorliegenden Vertrages beschrieben ist;

         von hier den Hauptschiffahrtsweg der Weichsel stromabwärts bis
                zu einem Punkte, der ungefähr 6  km närdlich der Brücke

                bei Dirschau liegt;

       von hier nach Nordwesten bis zur Höhe 5, die 1 km südöst-

               lich der Kirche von Güttland liegt, eine im Gelände fest-

               zulegende Linie;                                                                                                                         ------------------------------------------           

            *) Ursprüngliche Fassung: „ein Abkommen, dessen“.
          **) Vergl. die Karte oben Seite 20.
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von hier nach Westen bis zu dem Vorsprung, den die Grenze des

Kreises Berent 8  km nordöstlich von Schöneck bildet, eine

im Gelände festzulegende Linie, die zwischen Mühlbanz im
Süden und Rambeltsch im Norden verläuft;

von hier nach Westen die Grenze des Kreises Berent bis zu der

Einbuchtung, die sie 6 km nordnordwestlich von Schöneck bildet;

von hier bis zu einem Punkte auf der Mittellinie des Lonkenersees

eine im Gelände festzulegende Linie, die nördlich von Neu-Fietz

und Schatarpi und südlich von Bärenhütte und Lonken verläuft;

von hier die Mittellinie des Lonkener Sees bis zu seinem Nordende;

—
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von hier bis zu dem Südende des Pollenziner Sees eine im Ge-

lände festzulegende Linie;

von hier eine Linie durch die Mitte des Pollenziner Sees bis zu

seinem Nordende;

von hier nach Nordosten bis zu dem Punkte ungefähr 1 km süd-
lich der Kirche von Koliebken, wo die Eisenbahn Danzig—
Neustadt einen Bach überschreitet, eine im Gelände festzulegende

Linie, die südöstlich von Kamehlen, Krissau, Fidlin, Sulmin
(Richthof), Mattern, Schäferei und nordwestlich von Neuendorf,

Marschau, Czapielken, Hoch= und Klein-Kelpin, Pulvermühle,
Renneberg und den Städten Oliva und Zoppot verläuft;

von hier den Lauf des obenerwähnten Baches bis zur Ostsee.
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        Die vorstehend beschriebenen Grenzen sind auf einer deutschen Karte
im Maßstab 1:100 000 eingezeichnet, die dem vorliegenden Vertrage

unter Nr. 4 beigefügt ist.
                                                       A r t i k e l  101.

      Eine Kommission aus 3 Mitgliedern, darunter ein Oberkommissar

als Präsident, die von den alliierten und assoziierten Hauptmächten

ernannt werden, einem. Mitglied, das durch Deutschland, und einem,
das durch Polen ernannt wird, tritt binnen 14 Tagen nach Inkraft-
treten des vorliegenden Vertrages zusammen, um an Ort und Stelle die

Grenzlinie des vorbezeichneten Gebietes unter möglichster Berücksichtigung
der bestehenden Gemeindegrenzen festzusetzen.

                                                     A r t i k e l 102.

      Die alliierten und assoziierten Mächte verpflichten sich, die
Stadt Danzig nebst den im Artikel 100 bezeichneten Gebiet zur
freien Stadt zu erklären. Sie wird unter den Schutz des Völker-
bundes gestellt.

                                                   A r t i k e l 103.

      Die Verfassung der freien Stadt Danzig wird im Einvernehmen
mit einem Oberkommissar des Völkerbundes von ordnungsmäßig er-

nannten Vertretern der freien Stadt ausgearbeitet. Sie wird unter die

Bürgschaft des Völkerbundes gestellt.

      Der Oberkommissar wird ebenso beauftragt, in erster Instanz über
alle Streitigkeiten zu entscheiden, welche sich zwischen Polen und der
freien Stadt über den gegenwärtigen Vertrag oder die ergänzenden

Abmachungen und Vereinbarungen ergeben.
         Der Oberkommissar hat seinen Sitz in Danzig.

                                                  A r t i k e l 104.

      Ein Abkommen, dessen Wortlaut festzulegen sich die alliierten
und assoziierten Hauptmächte verpflichten und das zur gleichen
Zeit in Kraft treten wird, wenn die Erklärung Danzigs zur freien

Stadt erfolgt, soll zwischen der polnischen Regierung und der ge-
nannten in Aussicht genommenen freien Stadt getroffen werden:**)

         1. um die freie Stadt Danzig in das polnische Zollgebiet auf-

               zunehmen und eine Freizone im Hafen einzurichten;
        2. um Polen ohne- jebe Einschränkung den freien Gebrauch und

              die Benutzung der Wasserstraßen, Docks, Hafenbecken, Kais und                       ---------------------------------------------              

            *) Die ursprüngliche Fassung des Artikels lautete: „Die Stadt, Danzig
nebst dem in Artikel 100 bezeichneten Gebiete wird zur freien Stadt erklärt und unter den Schutz des Völkerbundses  gestellt *.   

         **)   Die ursprüngliche Fassung dieses ersten Absatzes lautete: „Ein Abkommen,

dessen Worklaut durch die alluerten und assoziierten Hauptmächte festgelegt wird,
soll zwischen der polnischen Regierung und der freien Stadt Danzig zu " folgenden Zwecken  getroffen werden:
Zwecken getroffen werden:".
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          sonstigen Anlagen im Gebiet der freien Stadt zu sichern, 

          welche für die Einfuhr und Ausfuhr aus Polen notwendig sind;

    3. um Polen die Überwachung und Verwaltung der Weichsel und

          des gesamten Eisenbahnnetzes im Gebiete der freien Stadt zu

          sichern, abgesehen von den Straßenbahnen und anderen Bahnen,

          die in erster Linie den Bedürfnissen der freien Stadt dienen,
          ebenso wie die Uberwachung und Verwaltung des Post-, Tele-

          graphen- und Telephonverkehrs zwischen Polen und dem Hafen
         von Danzig;

   4. um Polen das Recht des Ausbaues und der Verbesserung der

         Wasserstraßen, Docks, Hafenbecken, Kais, Eisenbahnen und
         sonstiger vorbezeichneter Anlagen und Verkehrsmittel zu sichern
         und zu angemessenen Bedingungen die hierzu notwendigen
         Grundstücke und anderes Eigentum zu mieten oder zu kaufen;

  5. um dafür zu sorgen, daß in der freien Stadt Danzig kein

        benachteiligender Unterschied zum Schaden polnischer Staats-

        angehöriger oder anderer Personen polnischer Abstammung
        oder Sprache gemacht wird;

  6. um die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten der freien

        Stadt Danzig durch die polnische Regierung zu sichern, ebenso
        wie den Schutz ihrer Staatsangehörigen im Auslande.

                                                      A r t i k e l 105.

    Von dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages an werden

die deutschen Reichsangehörigen, die das im Artikel 100 bezeichnete
Gebiet bewohnen, ohne weiteres (ipso facto) die deutsche Reichs-

ngehörigkeit verlieren, da sie Staatsangehörige der freien Stadt
Daunzigwerden.*)

                                                     A r t i k e l 106.

     Während zweier Jahre vom Inkrafttreten des vorliegenden Ver-

tragesandürfendiedeutschenReichsangehörigen von über 18 Jahren,

ihrenWohnsitzin dem im Artikel 100 bezeichneten Gebiete haben,
für die deutsche Reichsangehörigkeit optieren.

     DieOptiondesEhegattenschließt die der Ehefrau, die Option der
Eltern die der Kinder unter 18 Jahren ein. Personen, welche das
vorerwähnte Recht der Option ausgeübt haben, müssen innerhalb der

darauffolgenden 12 Monate ihren Wohnsitz nach Deutschland verlegen.
      Sie können ihren Grundbesitz, den sie im Gebiet der freien Stadt

Danzig haben, behalten. Sie können ihr bewegliches Eigentum jeder                           ----------------------------------------------------         

.     *) Die-'ursprüngliche Fassung dieser Stelle lautete: „Von dem Inkrafttreten
des gegenwärtigen Vertrages an werden die deutschen Reichsangehörigen, die

ihren Wohnsitz im Gebiet der freien Stadt Danzig haben, ohne weiteres Staats-
angehörige de Stadt und verlieren die deutsche Reichsangehörigkeit.

        5                                                                                                                                               65



Art mitnehmen. Es wird ihnen hierfür kein Zoll, weder für die

Einfuhr noch für die Ausfuhr auferlegt.

                                                   A r t i k e l 107.

     Alles Eigentum des Deutschen Reichs oder der deutschen Staaten,
das in dem Gebiet der freien Stadt Danzig gelegen ist, geht auf die
alliterten und assozijerten Hauptmächte über. Diese können es, wie sie
es für recht und billig finden, an die freie Stadt oder den polnischen

Staat abtreten.
                                                   A r t i k e l 108.

      Der Anteil und die Art der finanziellen Lasten Deutschlands und

Preußens, welche die freie Stadt zu übernehmen hat, werden nach

Artikel 254 des Teiles IX (Finanzielle Bestimmungen) des gegen-
wärtigen Vertrages festgesetzt.

     Durch spätere Abmachungen werden alle anderen Fragen geregelt,
die sich aus der Abtretung des in Artikel 100 bezeichneten Gebietes

ergeben können.

                                   Z w ö l f t e r  A b s c h n i t t. Schleswig.
                                                         A r t i k e l 109.

      Die Grenze zwischen Deutschland und Dänemark wird gemäß den

Wünschen der Bevölkerung festgesetzt.
      Zu diesem Zweck wird die Bevölkerung, welche das Gebiet des ehe-

maligen Deutschen Reichs nördlich einer von Osten nach Westen ver-

laufenden Linie bewohnt (auf der Karte Nr. 3, die dem gegenwärtigen
Vertrage beigefügt ist, durch einen braunen *) Strich gekennzeichnet): **

           die ungefähr 13 km ostnordöstlich von Flensburg von der

                   Ostsee ausgeht,

          dann nach Südwesten verläuft, südöstlich von Sygum, Nings-
                      berg, Munkbrarup, Adelby, Tastrup, Jarplund, Oversee
                      und nordwestlich von Langballigholz, Landballig, Bönstrup,
                      Rüllschau, Weseby, Kleinwolstrup und Groß-Solt verläuft,

          dann nach Westen, südlich von Frörup und nördlich von
                      Wanderup,

          dann nach Südwesten, südöstlich von Orlund, Stieglund
                     Ostenau und nordwestlich der Dörfer an der Straße

                     Wanderup— Kollund,
          dann nach Nordwesten, südwestlich von Löwenstedt, Joldelund,

                     Goldelund, und nordöstlich von Kolkerheide und Högel bis
                     zur Biegung der Soholmer Au ungefähr 1 km sstlich                                       -------------------------------------------     

    *) ursprünglich: blauen-.
**) Das jetzt Eingesetzte entstammt der früheren Fassung des Abschnitts 4.
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